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Daten für den Monat Februar 2025 
Steuertermine 
Fälligkeit: 

· USt, LSt = 10.2.2025 
· GewSt, GrundSt = 17.2.2025 

 
Überweisungen (Zahlungsschonfrist): 

· USt, LSt = 13.2.2025 
· GewSt, GrundSt = 20.2.2025 

 
Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem 
Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstag vorliegen! 
 
Beiträge Sozialversicherung 
Fälligkeit Beiträge 2/2025 = 26.2.2025 
 
Verbraucherpreisindex 
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 
11/23 4/24 7/24 11/24 
+ 3,2 % + 2,2 %  + 2,3 % + 2,2 % 
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Für alle Steuerpflichtigen 
Außenprüfung auch nach dem Tod 
des Geschäftsinhabers zulässig 
 
Eine Betriebsprüfung für zurückliegende 
Besteuerungszeiträume ist auch zulässig, 
wenn der Inhaber verstorben ist und der 
Betrieb von den Erben nicht weiterge-
führt wird. Das hat das Finanzgericht Hes-
sen entschieden. 
 
Sachverhalt 
Geklagt hatten zwei Söhne, die jeweils 
Miterbe nach ihrem verstorbenen Vater 
geworden waren. Der Vater betrieb bis 
zu seinem Tod ein Bauunternehmen. 
Obwohl der Betrieb von den Söhnen 
nicht weitergeführt wurde, ordnete das 
Finanzamt eine Betriebsprüfung für meh-
rere zurückliegende Jahre an.  
 
Die Söhne waren der Ansicht, dass eine 
Betriebsprüfung nur erfolgen dürfe, so-
lange der Inhaber selbst Auskünfte zu 
der betrieblichen Tätigkeit geben könne 
und der Betrieb noch existiere. Eine Be-
triebsprüfung nach dem Tod des Be-
triebsinhabers sei unzulässig. Das Fi-
nanzgericht Hessen teilte diese Auffas-
sung aber nicht. 

 
Die steuerlichen Pflichten gehen mit dem 
Tod des Betriebsinhabers auf die Erben 
über. Dazu gehört auch die Duldung der 
Betriebsprüfung. Mögliche Schwierigkei-
ten in Bezug darauf, dass bestimmte Aus-
künfte nicht erteilt oder Unterlagen nicht 
vorgelegt werden können, sind nicht bei 
der Frage der Zulässigkeit einer Außen-

prüfung zu berücksichtigen. Dies sind Um-
stände, die im späteren Besteuerungsver-
fahren auf Ebene der Beweisführung Be-
deutung erlangen. 
 
Beachten Sie: Da das Finanzgericht keine 
Revision zugelassen hat, wurde Nichtzu-
lassungsbeschwerde beim Bundesfi-
nanzhof eingelegt.  
 
Quelle: FG Hessen, Urteil vom 10.5.2023, Az. 8 K 
816/20, NZB BFH Az. X B 73/23, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 240802 

 

Energetische Gebäudesanierung: 
Steuerermäßigung erst bei vollständi-
ger Begleichung der Rechnung 
 
Zum 1.1.2020 wurde mit § 35c Einkom-
mensteuergesetz (EStG) eine Steuerer-
mäßigung für energetische Maßnahmen 
bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden eingeführt. Der Bundesfinanz-
hof hat sich nun erstmals mit dieser Vor-
schrift befasst und Folgendes zu einer Ra-
tenzahlung entschieden: Die Steuerermä-
ßigung kann erst gewährt werden, wenn 
die Montage vorgenommen und der 
Rechnungsbetrag vollständig auf das 
Konto des Installationsunternehmens be-
zahlt wurde.  
 
Hintergrund: Begünstigte Aufwendun-
gen/Maßnahmen sind u. a. die Wärme-
dämmung von Wänden, Dachflächen und 
Geschossdecken sowie die Erneuerung 
der Fenster, Außentüren oder der Hei-
zungsanlage. Je begünstigtem Objekt 
beträgt der Höchstbetrag der Steuerer-
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mäßigung 40.000 EUR, wobei die Ermäßi-
gung nach Maßgabe des § 35c Abs. 1 
EStG über drei Jahre verteilt wird.  
 
 
Sachverhalt 
2021 hatte ein Ehepaar die Heizung des 
selbst bewohnten Einfamilienhauses 
durch den Einbau eines neuen Gas-
brennwertheizkessels modernisiert. Die 
Kosten für die Lieferung und die Montage 
des Kessels betrugen rund 8.000 EUR. 
In der Rechnung waren auch Kosten für 
Monteurstunden und Fachhelferstunden 
enthalten.  
 
Seit März 2021 zahlte das Ehepaar 
gleichbleibende monatliche Raten in 
Höhe von 200 EUR auf den Rechnungs-
betrag. Infolgedessen wurden im Streit-
jahr 2021 insgesamt 2.000 EUR bezahlt. 
Die im Zuge der Einkommensteuererklä-
rung beantragte Steuerermäßigung nach 
§ 35c EStG lehnte das Finanzamt jedoch 
ab, da diese erst mit Begleichung der 
letzten Rate im Jahr 2024 in Betracht 
komme. Dieser Auffassung schlossen 
sich das Finanzgericht München und der 
Bundesfinanzhof an. 

 
Nach § 35c Abs. 4 Nr. 1 EStG muss der 
Steuerpflichtige eine Rechnung in deut-
scher Sprache mit bestimmten inhaltlichen 
Angaben erhalten haben. Zusätzlich ver-
langt § 35c Abs. 4 Nr. 2 EStG ausdrücklich, 
dass die Zahlung auf das Konto des Er-
bringers der Leistung erfolgt ist.  
 
Bevor die Rechnung nicht vollständig be-
glichen wurde, liegt der von § 35c Abs. 1 
EStG geforderte Abschluss der Maß-
nahme nicht vor. Somit sind die geleisteten 

Teilzahlungen im Jahr 2021 nicht zu be-
rücksichtigen. 
 
Merke: Der Bundesfinanzhof weist ab-
schließend darauf hin, dass im Streitjahr 
2021 eine Steuerermäßigung nach § 35a 
Abs. 3 EStG für Handwerkerleistungen in 
Betracht kommt (20 % der Aufwendun-
gen, höchstens jedoch 1.200 EUR). 
Nach dieser Vorschrift werden allerdings 
nur die Arbeitskosten und nicht auch die 
Materialkosten begünstigt.  
 
Wird die Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen in Anspruch genom-
men, dann ist eine (zusätzliche) Förde-
rung auf der Grundlage des § 35c EStG 
ausgeschlossen.  

 
Quelle: BFH-Urteil vom 13.8.2024, Az. IX R 31/23, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 244201; BFH, PM Nr. 39/24 
vom 10.10.2024 

 

Erbschaftsteuer: Interessante Urteile 
zu Freibeträgen und Bestattungskos-
ten als Nachlassverbindlichkeiten 
 
Leistungen aus einer Sterbegeldversi-
cherung, die der Erblasser bereits zu Leb-
zeiten an ein Bestattungsunternehmen ab-
getreten hat, erhöhen als Sachleistungs-
anspruch der Erben den Nachlass. Im 
Gegenzug sind jedoch die Bestattungs-
kosten in vollem Umfang als Nachlass-
verbindlichkeiten steuermindernd zu be-
rücksichtigen. In einem weiteren Urteil hat 
der Bundesfinanzhof Folgendes klarge-
stellt: Verzichtet ein Kind gegenüber ei-
nem Elternteil auf seinen gesetzlichen 
Erbteil, dann hat dieser Verzicht nicht zur 
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Folge, dass beim Versterben des Eltern-
teils die Enkel des Erblassers den Freibe-
trag i. H. von 400.000 EUR erhalten. Viel-
mehr erhält der Enkel nur einen Freibe-
trag i. H. von 200.000 EUR.  
 
Bestattungskosten bei Sterbegeldversi-
cherung 
 
Über folgenden Fall musste der Bundesfi-
nanzhof jüngst entscheiden:  
 
Sachverhalt 
Der Kläger und seine Schwester sind Er-
ben ihrer verstorbenen Tante (Erblasse-
rin). Diese hatte eine Sterbegeldversi-
cherung abgeschlossen und das Be-
zugsrecht an ein Bestattungsunterneh-
men zur Deckung ihrer Bestattungskos-
ten abgetreten. Nach dem Tod stellte das 
Bestattungsinstitut für seine Leistungen 
einen Betrag i. H. von 11.654 EUR in 
Rechnung. Davon bezahlte die Sterbe-
geldversicherung 6.864 EUR. Das Fi-
nanzamt setzte gegen den Kläger Erb-
schaftsteuer fest und rechnete den 
Sachleistungsanspruch auf Bestattungs-
leistungen (6.864 EUR) zum Nachlass. 
Für die geltend gemachten Nachlassver-
bindlichkeiten (einschließlich der Kosten 
für die Bestattung) setzte es nur die Pau-
schale für Erbfallkosten nach § 10 Abs. 5  
Nr. 3 S. 2 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) i. H. 
von 10.300 EUR an. Die nach dem Ein-
spruchsverfahren erhobene Klage wies 
das Finanzgericht Münster als unbegrün-
det zurück. 
 

Der Bundesfinanzhof hat das Urteil auf-
gehoben und die Sache an das Finanz-
gericht zur anderweitigen Verhandlung 
und Entscheidung zurückverwiesen. 

 
Aufgrund der von der Erblasserin abge-
schlossenen Sterbegeldversicherung ist 
ein Sachleistungsanspruch in Bezug auf 
die Bestattung auf die Erben übergegan-
gen. Dieser fiel (wie das Finanzgericht zu-
treffend entschieden hat) in Höhe der Ver-
sicherungsleistung von 6.864 EUR in den 
Nachlass und erhöhte die Bemessungs-
grundlage der Erbschaftsteuer.  
 
Im Unterschied zum Finanzgericht Münster 
ist der Bundesfinanzhof aber der Meinung, 
dass die Bestattungskosten nicht nur in 
Höhe der Pauschale von 10.300 EUR ab-
zugsfähig sind. Sie sind vielmehr in vollem 
Umfang als Nachlassverbindlichkeiten 
bei der Bemessung der Erbschaftsteuer 
steuermindernd zu berücksichtigen. Da die 
Feststellungen des Finanzgerichts nicht 
ausreichten, um die Höhe der insgesamt zu 
berücksichtigenden Nachlassverbindlich-
keiten zu bestimmen, wurde das Verfah-
ren zurückverwiesen. 
 
Merke: Durch das Jahressteuergesetz 
2024 wurde der Erbfallkostenpauschbe-
trag von 10.300 EUR auf 15.000 EUR er-
höht. Nach der Gesetzesbegründung soll 
so ein individueller Kostennachweis in 
der Mehrzahl der Fälle vermieden wer-
den können. Die Erhöhung gilt für Er-
werbe, für die die Steuer ab dem Monat 
entsteht, der der Gesetzesverkündung 
folgt. 
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Freibeträge 
 
Hintergrund: Je näher das verwandt-
schaftliche Verhältnis ist, umso höher ist 
bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
der Freibetrag nach § 16 Abs. 1 ErbStG. So 
gelten für Kinder 400.000 EUR. Dieser 
Betrag gilt auch für die Enkelkinder, sofern 
die Kinder des Erblassers bereits vorher 
gestorben sind. Bei Enkeln, deren Eltern 
noch leben, beträgt der Freibetrag 200.000 
EUR. 
 
Sachverhalt 
Im Streitfall hatte der Vater des Klägers 
gegenüber seinem eigenen Vater (dem 
Großvater des Klägers) vertraglich auf 
sein gesetzliches Erbrecht verzichtet. Als 
der Großvater verstarb, wurde sein Enkel 
gesetzlicher Erbe. Dieser beantragte 
beim Finanzamt, ihm für die Erbschaft ei-
nen Freibetrag i. H. von 400.000 EUR zu 
gewähren. Das Finanzamt bewilligte 
aber nur einen Freibetrag i. H. von 
200.000 EUR, da sein eigener Vater 
zwar auf seinen gesetzlichen Erbteil ver-
zichtet hatte, aber beim Tod des Großva-
ters noch lebte. 
 
Die Klage vor dem Finanzgericht Nieder-
sachsen war ebenso erfolglos, wie die 
Revision beim Bundesfinanzhof.  

 
Der Wortlaut des § 16 Abs. 1 Nr. 2 Alterna-
tive 2 ErbStG benennt als Empfänger des 
höheren Freibetrags „Kinder verstorbe-
ner Kinder“. Diese Formulierung ist dahin 
gehend zu verstehen, dass die Kinder 
des Erblassers tatsächlich verstorben 
sind. Die Vorversterbensfiktion des  
§ 2346 Abs. 1 S. 2 BGB bewirkt nicht, dass 

das erbverzichtende Kind als „verstorbe-
nes Kind“ im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 2 
Alternative 2 ErbStG gilt und dessen Ab-
kömmlinge den Freibetrag i. H. von 
400.000 EUR erhalten. 
 
Die Freibetragsregelungen sollen die Ab-
kömmlinge der ersten Generation (Kin-
der) begünstigen. Bei den Enkeln hat der 
Gesetzgeber die familiäre Verbundenheit 
nicht als so eng angesehen und gewährt 
somit einen geringeren Freibetrag 
(200.000 EUR). Lediglich wenn die eigene 
Elterngeneration vorverstorben ist, sieht 
der Gesetzgeber die Großeltern für das 
Auskommen der „verwaisten Enkel“ in der 
Pflicht und gewährt ihnen den höheren 
Freibetrag von 400.000 EUR.  
 
Beachten Sie: Eine Ausdehnung des hö-
heren Freibetrags auf Kinder, die nur vom 
Gesetz als verstorben angesehen werden, 
die aber tatsächlich bei Tod des Großel-
ternteils noch leben, hat der Gesetzgeber 
nicht gewollt.  
 
Quelle: Nachlassverbindlichkeiten: BFH-Urteil vom 
10.7.2024, Az. II R 31/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
244791; BFH, PM Nr. 43/24 vom 14.11.2024; Freibe-
träge: BFH-Urteil vom 31.7.2024, Az. II R 13/22, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 244795; BFH, PM Nr. 41/24 
vom 14.11.2024 

 

In „trockenen Tüchern“: Jahressteu-
ergesetz 2024 und höhere Grund-  
und Kinderfreibeträge für 2024 
 
Der Bundesrat hat dem Jahressteuerge-
setz 2024 am 22.11.2024 zugestimmt. Da-
mit können zahlreiche steuerliche Ände-
rungen in Kraft treten. Da der Bundesrat 
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auch dem Gesetz zur steuerlichen Freistel-
lung des Existenzminimums 2024 zuge-
stimmt hat, werden der Grundfreibetrag 
von 11.604 EUR auf 11.784 EUR und der 
Kinderfreibetrag von 6.384 EUR auf 
6.612 EUR rückwirkend ab 1.1.2024 an-
gehoben.  

 

Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen 
Krankenversicherung:  
Erhöhung ab 2025 auf 2,5 % 
 
Der durchschnittliche Zusatzbeitrags-
satz in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung wird mit Wirkung ab 2025 um 0,8 
% auf 2,5 % angehoben (BAnz AT 7.11.24 
B4). Allerdings ist dies nur ein Orientie-
rungswert. Den tatsächlichen Zusatzbei-
tragssatz bestimmt jede Krankenkasse 
individuell.  
 
Beispiel: Bei einem Bruttoeinkommen von 
3.000 EUR monatlich bewirkt eine Erhö-
hung um 0,8 %, dass der Nettolohn um 12 
EUR sinkt. Da der Zusatzbeitrag paritä-
tisch getragen wird, zahlt der Arbeitgeber 
die anderen 12 EUR.  
 

Für Vermieter 
DSGVO: Finanzamt darf Mietverträge 
anfordern 
 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs darf 
das Finanzamt einen Steuerpflichtigen 
auch unter Berücksichtigung der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) zur 
Vorlage der Mietverträge zum Zwecke 

der Prüfung der in der Steuererklärung ge-
machten Angaben auffordern. 
 
Sachverhalt 
Im Zuge der Steuererklärung forderte 
das Finanzamt Kopien der aktuellen 
Mietverträge, Nebenkostenabrechnun-
gen sowie Nachweise über geltend ge-
machte Erhaltungsaufwendungen an.  
 
Der Steuerpflichtige bzw. der Vermieter 
legte zwar eine Aufstellung der Brutto- 
und Nettomieteinnahmen mit ge-
schwärzten Namen der Mieter sowie der 
Betriebskosten für die verschiedenen 
Wohnungen und Unterlagen über die In-
standhaltungsaufwendungen vor, jedoch 
nicht die angeforderten Mietverträge und 
Nebenkostenabrechnungen. Der Grund: 
Die Offenlegung sei im Hinblick auf die 
DSGVO ohne vorherige Einwilligung der 
Mieter nicht möglich.  
 
Das Finanzamt, das Finanzgericht Nürn-
berg und der Bundesfinanzhof waren 
aber anderer Meinung.  

 
Nach § 97 Abs. 1 S. 1 der Abgabenordnung 
haben die Beteiligten und andere Perso-
nen der Finanzbehörde auf Verlangen Bü-
cher, Aufzeichnungen, Geschäftspa-
piere und andere Urkunden zur Einsicht 
und Prüfung vorzulegen. 
 
Die Vorlage von Urkunden unterliegt dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Die 
Vorlage muss also zur Sachverhaltsauf-
klärung geeignet und notwendig, die 
Pflichterfüllung für den Betroffenen möglich 
und die Inanspruchnahme erforderlich, 
verhältnismäßig und zumutbar sein. 
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Dies war für den Bundesfinanzhof hier der 
Fall. Er führte weiter aus:  
 

· Eine Einwilligung der Mieter in die 
Weitergabe an das Finanzamt ist 
nicht erforderlich, weil die Verar-
beitung nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 
1 Buchst. c DSGVO gerechtfertigt 
ist. 

 
· Die Übersendung der Mietverträge 

ist als Zweckänderung nach Art. 6 
Abs. 4 DSGVO regelmäßig zuläs-
sig.  

 
Quelle: BFH-Urteil vom 13.8.2024, Az. IX R 6/23, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 244406 
 

Für Unternehmer 
Investitionsabzugsbetrag für steuer-
freie PV-Anlagen: Aussetzung der 
Vollziehung bei Rückgängigmachung 
 
Für den Bundesfinanzhof ist es ernstlich 
zweifelhaft, ob die Rückgängigmachung 
von Investitionsabzugsbeträgen (IAB) 
für die Anschaffung von ab dem Jahr 2022 
steuerbefreiten Photovoltaikanlagen 
(PV-Anlagen) rechtmäßig ist. Er hat in 
dem Streitfall daher (anders als die Vo-
rinstanz) Aussetzung der Vollziehung 
gewährt.  
 
Hintergrund 
 
Durch das Jahressteuergesetz 2022 wur-
den Einkünfte aus dem Betrieb einer PV-
Anlage, die bisher zu steuerpflichtigen ge-

werblichen Einkünften führen konnten, un-
ter den Voraussetzungen des § 3 Nr. 72 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
steuerfrei gestellt – und zwar rückwir-
kend ab 1.1.2022. 
 
Im Hinblick auf eine zu errichtende PV-An-
lage haben Steuerpflichtige jedoch im 
Rahmen ihrer Gewinnermittlungen bzw. 
Einkommensteuererklärungen für 2021 
einen gewinnmindernden IAB gebildet. 
Nach Ansicht der Verwaltung sind diese 
IAB nach § 7g Abs. 3 EStG durch Ände-
rung der Einkommensteuerfestsetzung 
für 2021 rückgängig zu machen. Ob dies 
rechtmäßig ist, ist derzeit umstritten. 
 
Beschluss des Bundesfinanzhofs 
 
Zu dieser Konstellation (IAB in 2021, An-
schaffung der PV-Anlage in 2022) enthal-
ten weder § 7g EStG noch § 3 Nr. 72 EStG 
entsprechende Regelungen, sodass inso-
weit eine unklare Gesetzeslage besteht, 
die nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs allein schon eine Aussetzung der 
Vollziehung rechtfertigt.  
 
Darüber hinaus hält der Bundesfinanzhof 
auch folgendes Szenario für denkbar: Ob-
wohl bei steuerfreien Einnahmen aus einer 
PV-Anlage kein Gewinn zu ermitteln ist, 
schließt dies die gewinnerhöhende Hin-
zurechnung des IAB im Anschaffungs-
jahr nicht notwendigerweise aus. 
 
Ausblick 
 
Es ist davon auszugehen, dass sich der 
Bundesfinanzhof mit dieser Frage künftig 
auch in einem Hauptsacheverfahren be-
schäftigen wird. Wie die Entscheidung 
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dann ausfallen wird, ist derzeit schwer ab-
zuschätzen. Dabei ist zu beachten, dass 
die günstige Entscheidung im Ausset-
zungsverfahren nur im Rahmen einer 
summarischen Prüfung getroffen wurde. 
Sie kann daher keinesfalls als richtungs-
weisend für das Hauptsacheverfahren ge-
wertet werden. 
 
Quelle: BFH, Beschluss vom 15.10.2024, Az. III B 
24/24 (AdV), unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244577 
 

Für GmbH-Gesellschafter 
Zeitpunkt einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung bei Darlehen mit unsi-
cherer Rückzahlung 
 
Beim Bundesfinanzhof ist ein Verfahren mit 
folgender Frage anhängig: Kann eine ver-
deckte Gewinnausschüttung (vGA) bei 
Ausreichung eines Darlehens mit unsi-
cherer Rückzahlung erst angenommen 
werden, wenn der Ausfall der Ansprüche 
feststeht oder ist bereits bei Ausreichung 
des Darlehens mit unsicherer Rückzah-
lung ein Zufluss und damit eine vGA beim 
Gesellschafter anzunehmen? Die Ent-
scheidung dürfte für viele GmbH-Gesell-
schafter gerade in Krisenzeiten höchste 
Relevanz haben.  
 
Hintergrund: Eine vGA liegt vor, wenn die 
Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschaf-
ter (oder einer diesem nahestehenden 
Person) außerhalb der gesellschaftsrecht-
lichen Gewinnverteilung einen Vermö-
gensvorteil zuwendet, diese Zuwendung 
ihren Anlass im Gesellschaftsverhältnis 

hat und der Vermögensvorteil dem Gesell-
schafter bzw. der nahestehenden Person 
zugeflossen ist. Eine vGA darf den Ge-
winn der Gesellschaft nicht mindern. 
 
Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 28.10.2022, Az. 1 
K 465/19 E, AO, Rev. BFH: Az. VIII R 10/24, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 243549 
 

Für Arbeitnehmer 
Dienstwagen: Nicht alle selbst getra-
genen Kosten mindern den geldwer-
ten Vorteil 
 
Es können nur solche vom Arbeitnehmer 
getragenen Aufwendungen den geldwer-
ten Vorteil aus der Überlassung des 
Fahrzeugs als Einzelkosten mindern, 
die bei einer (hypothetischen) Kostentra-
gung durch den Arbeitgeber Bestandteil 
dieses Vorteils und somit von der Abgel-
tungswirkung der Ein-Prozent-Regel er-
fasst wären. Dies hat der Bundesfinanzhof 
entschieden.  
 
Sachverhalt 
Der geldwerte Vorteil für die auch private 
Nutzungsüberlassung des Dienstwa-
gens wurde nach der Ein-Prozent-Regel 
ermittelt. In seiner Einkommensteuerer-
klärung begehrte der Arbeitnehmer eine 
Minderung dieses Vorteils um selbst ge-
tragene und privat veranlasste Maut-, 
Fähr- und Parkkosten sowie die Abset-
zung für Abnutzung eines privat ange-
schafften Fahrradträgers für den Dienst-
wagen. Das Finanzamt, das Finanzge-
richt und der Bundesfinanzhof lehnten 
dies aber ab. 
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Die im Streitfall getragenen Aufwendungen 
sind keine an den Arbeitgeber gezahlten 
Nutzungsentgelte, zeitraumbezogene 
Einmalzahlungen oder übernommene 
Anschaffungskosten des Dienstwa-
gens, die den geldwerten Vorteil grund-
sätzlich mindern könnten.  
 
Würde der Arbeitgeber z. B. Maut- oder 
Parkkosten für private Reisen des Arbeit-
nehmers übernehmen, dann ergäbe sich 
ein eigenständiger geldwerter Vorteil – 
zusätzlich zum ermittelten Vorteil nach der 
Ein-Prozent-Regel. Daraus ergibt sich für 
den Bundesfinanzhof im Umkehrschluss, 
dass der geldwerte Vorteil aus der Nut-
zungsüberlassung des Pkw nicht gemin-
dert wird, wenn der Arbeitnehmer derar-
tige Kosten trägt.  
 
Merke: In diesem Verfahren hat der Bun-
desfinanzhof zudem entschieden, dass 
an den Steuerpflichtigen gezahlte Pro-
zesszinsen nach § 236 der Abgabenord-
nung steuerbare und steuerpflichtige Ka-
pitalerträge sind. 

 
Quelle: BFH-Urteil vom 18.6.2024, Az. VIII R 32/20, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 242101; BFH, PM Nr. 
42/24 vom 14.11.2024 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung 
und Gewähr auszuschließen. Das Rundschrei-
ben ersetzt nicht die individuelle persönliche Be-
ratung. 
 
Wir beraten Sie gerne weiter! 
 

DIESER BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                                                          
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 
NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
 
Claus Hoffmann 
PARTNER, WP/STB/FBISTR 
C.HOFFMANN@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-31 
 
Beate Wagner 
PARTNERIN, STB 
B.WAGNER@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-36  


